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§4 CoronaSchV normiert doch gerade, dass dienstliche Versammlungen, Zusammenkünfte und
Veranstaltungen erlaubt sind. Dabei sind Infektionsrisken möglichst zu reduzieren.
Einschränkungen ergeben sich, wenn diese lediglich sozial-kommunikativen Charakter haben.
Das ist doch der ideale Aufhänger, um reine "Wir treffen uns mal zum sprechen, weil wir uns
alle so lieb haben" - Veranstaltungen zu vermeiden und nur die nötigsten Sitzungen abzuhalten.

1https://www.lehrerforen.de/thread/54496-dienstbesprechungen-nrw/?postID=573471#post573471

https://www.lehrerforen.de/thread/54496-dienstbesprechungen-nrw/?postID=573471#post573471

